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 » Rechnungsberichtigung
Die rückwirkende Rechnungsberichtigung war unter 
bestimmten Voraussetzungen bereits in der Vergangenheit 
sowohl vom EuGH als auch vom BFH für möglich angesehen 
worden. Nun hat sich das BMF zu dieser Frage geäußert und 
darüber hinaus weiterführende Hinweise zu den Rechnungs
bestandteilen gegeben. Das folgende Merkblatt enthält die 
aktuellen Regelungen.

Umsatzsteuer bei Rechnungen — Hinweise für die 
Rechnungsausstellung und -prüfung  
— Nr. 1740 — Stand: 10/2020 — 10 Seiten
Dieses Merkblatt bietet Unternehmern eine zuverlässige 
Arbeitshilfe, um Rechnungen korrekt auszustellen und 
Eingangsrechnungen zu prüfen. Es werden die Rechnungs
bestandteile beschrieben sowie die typischen Fehlerquellen, 
ihre Rechtsfolgen und die Möglichkeiten der Rechnungsbe
richtigung dargestellt. Die enthaltenen Checklisten für die 
effiziente und sichere Prüfung einer Rechnung unterstützen 
Ihre Mandanten bei der täglichen Arbeit.

 » Umsatzsteueranhebung zum 01.01.2021

(Wieder)Anhebung der Umsatzsteuer  
— Nr. 1962 — Stand: 10/2020 — 10 Seiten
Sind Ihre Mandanten gut vorbereitet? Die Anhebung der 
Umsatzsteuer zum 01.01.2021 macht umfassende und recht
zeitige Beratung notwendig. Das Merkblatt gibt einen Über
blick über die sich aus der Wiederanhebung der  Steuersätze 
auf 19 % bzw. 7 % ergebenden Konsequenzen und zeigt 
Handlungsnotwendigkeiten auf.

 » Umsatzsteuer bei Auslandsgeschäften
Grenzüberschreitende Tätigkeiten sind für viele Unter
nehmen keine Besonderheit mehr. Die umsatzsteuerlich 
korrekte Behandlung von Auslandsgeschäften wirft dennoch 
regelmäßig Fragen und Probleme auf. Welche umsatzsteuer
lichen Nachweispflichten gelten bei Lieferungen innerhalb 
der EU? Welche Formvorschriften und Meldefristen sind 
dagegen bei Lieferungen in Drittlandsgebiete zu beach
ten? Und wie erfolgt die korrekte Zuordnung der bewegten 
Lieferung bei innergemeinschaftlichen Reihengeschäften? 
Mit den folgenden Merkblättern können ärgerliche Umsatz
steuernachforderungen vermieden werden. Sie beantwor
ten kompakt und anschaulich die wichtigsten Fragen zur 
Umsatzsteuer bei grenzüberschreitenden Lieferungen und 
innergemeinschaftlichen Reihengeschäften. So behalten Sie 
und Ihre Mandanten den Überblick im Dschungel der Nach
weis und Meldepflichten.

Umsatzsteuerliche Nachweispflichten beim Verkauf 
ins Ausland — innergemeinschaftliche Lieferungen  
— Nr. 1957 — Stand: 09/2020 — 8 Seiten

Umsatzsteuerliche Nachweispflichten beim Verkauf 
ins Ausland — Ausfuhrlieferungen  
— Nr. 1947 — Stand: 09/2020 — 8 Seiten

Innergemeinschaftliche Reihengeschäfte — Grund-
lagen und Praxishinweise zu umsatzsteuerlichen 
Regelungen — Nr. 1735 — Stand: 09/2020 — 8 Seiten

Mit uns 
können Sie 
rechnen!
Neues zur Rechnungs
berichtigung, Umsatzsteuer 
bei Auslandsgeschäften  
und weiteren Themen
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 » Mehr Knowhow in Sachen Umsatzsteuer 
gefragt?

Diese Merkblätter haben wir neu im Programm:

Kleinunternehmer im Umsatzsteuerrecht — Voraus-
setzungen, Rechtsfolgen und Gestaltungsmöglich-
keiten 
— Nr. 1926 — Stand: 09/2020 — 6 Seiten
Das Merkblatt erläutert kompakt und anhand zahlreicher 
Beispiele sowohl die Voraussetzungen der Kleinunter
nehmereigenschaft als auch die Rechtsfolgen. Es stellt 
Gestaltungsmöglichkeiten vor und weist auf Risiken hin, die 
mit der Kleinunternehmereigenschaft verbunden sind.

Umsatzsteuer bei Reiseleistungen — § 25 UStG 
 — Nr. 1897 — Stand: 09/2020 — 8 Seiten
Die besondere Besteuerung von Reiseleistungen nach § 25 
UStG (sog. Margenbesteuerung) betrifft durch die Auswei
tung auf den B2BBereich seit 01.01.2020 deutlich mehr 
Unternehmen als zuvor. Neben klassischen Reiseveranstal
tern sind nun auch Unternehmer betroffen, die die Organi
sation von Meetings, Incentives, Konferenzen und Messen 
anbieten. Das Merkblatt erläutert Zweck, Funktionsweise 
und Voraussetzungen der Besteuerung nach § 25 UStG. Es 
weist auf die Rechtsfolgen hin, zeigt Handlungsbedarf auf 
und gibt konkrete Hinweise zur Verbuchung.

 » Auch beim Thema Kasse und Technische 
Sicherheitseinrichtung (TSE) bleibt es 
spannend

Folgende Merkblätter zum Thema Kasse und Einzelauf
zeichnungspflichten haben wir aktualisiert. Informieren 
Sie sich und Ihre Mandanten über die aktuellen Fristen und 
Regelungen.

Einzelaufzeichnungspflichten bei Kassen — 
( elektronische Registrierkassen und offene 
Ladenkassen) bei Buchführungspflicht und EÜR  
— Nr. 1834 — Stand: 10/2020 — 6 Seiten
Verstöße gegen die Einzelaufzeichnungspflichten können 
dazu führen, dass die Buchführung verworfen wird und es 
zur Schätzung oder zu anderen Zwangsmitteln kommt. Die 
Erfüllung der sich aus § 146 Abs. 1 AO ergebenden Einzel
aufzeichnungspflicht beim Einsatz von elektronischen Regis
trierkassen oder einer offenen Ladenkasse ist daher von 
grundlegender Bedeutung. Welche Anforderungen müssen 
Steuerpflichtige erfüllen, um dem Gesetz Genüge zu tun? 
Das aktualisierte Merkblatt informiert Sie ausführlich.

Kasseneinnahmen — Fehler vermeiden! Wichtige 
praktische Hinweise für Betriebe mit hohen 
 Bareinnahmen — Nr. 1679 — Stand: 09/2020 — 6 Seiten
Ihre Mandanten mit hohen Bareinnahmen können Sie mit 
diesem Merkblatt optimal über die aktuellen Regeln und 
Fristen bzgl. der Einführung der Technischen Sicherheitsein
richtung für Kassen (TSE) informieren. Das Merkblatt gibt 

zudem einen Überblick über die Einzelaufzeichnungspflich
ten, die Anforderungen an elektronische Kassen und offene 
Ladenkassen sowie die weiteren Anforderungen an eine 
ordnungsgemäße Kassenführung.

Erläuterungen zur Kassenabstimmung mit 
 Zählprotokoll für Registrierkassen  
— Nr. 1116H — Stand: 10/2020 — 6 Seiten
Mit diesem Merkblatt können Sie Ihren Mandanten eine 
praktische Anleitung zum Ausfüllen des Vordrucks Nr. 1116 
„Kassenabstimmung mit Zählprotokoll für Registrierkas
sen“ an die Hand geben. Darüber hinaus sensibilisiert das 
Merkblatt für die Anforderungen an eine ordnungsgemäße 
Kassenführung. Es zeigt auf, warum es wichtig ist, die Kasse 
jeden Tag zu zählen und mit dem Kassenbericht zu verglei
chen, auch wenn eine elektronische Registrierkasse einge
setzt wird. Aktuell informiert das Merkblatt zudem über die 
Fristen zur Umrüstung der Kassen mit einer TSE sowie zur 
Belegausgabepflicht.

 » Haben Sie Friseurmandate?

Friseur- und Kosmetiker-Beratung — Kassenführung 
und Betriebsprüfung — Nr. 1906 — 10 Seiten
Dieses neue Merkblatt fasst — zugeschnitten auf die Beson
derheiten der Friseur und KosmetikerBranche — die 
wichtigsten Problemfelder der Kassenführung, Rechnungsle
gung und Aufbewahrungspflichten zusammen. Es informiert 
über neue Prüfungsmethoden der Finanzverwaltung und 
die Pflichtinhalte einer Verfahrensdokumentation für diese 
Branche.

 » Thema Geldwäscheprävention
Der Gesetzgeber verschärft weiterhin die Regelungen im 
Kampf gegen Geldwäsche. Die neuen Auflagen unserer 
Merkblätter enthalten die aktuellen Regelungen.

Geldwäscheprävention in Steuerberatungskanzleien 
— Nr. 1817 — Stand: 11/2020 — 4 Seiten

Geldwäscheprävention bei kleinen und mittleren 
Unternehmen — Nr. 1798 — Stand: 11/2020 — 6 Seiten

Sie finden uns auch in den sozialen Medien:
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 » Beraten und gestalten

Verluste bei Kapitalgesellschaften  
— Nr. 1626 — Stand: 09/2020 — 8 Seiten
Erleidet eine Kapitalgesellschaft Verluste, sind die daraus 
resultierenden steuerlichen Probleme vielschichtig. Das 
aktualisierte Merkblatt vermittelt einen ausführlichen Über
blick über die zu beachtenden Faktoren und gibt wertvolle 
Gestaltungshinweise. Es ist eine umfassende Praxishilfe für 
Fälle verlustbehafteter Kapitalgesellschaften.

Umwandlung einer persönlichen Beteiligung in eine 
Kapitalgesellschaftsstruktur — mit dem Holding-
konzept Steuern sparen  
— Nr. 1031 — Stand: 08/2020 — 16 Seiten
Die Kommentierte Checkliste erläutert die Funktionsweise 
einer persönlichen Holdingstruktur und zeigt auf, wie 
diese buchwertneutral hergestellt werden kann und welche 
Vo raussetzungen und Folgen zu beachten sind.

Steuerliche Besonderheiten beim Gesellschafter- 
Geschäftsführer — Nr. 1920 — Stand: 10/2020 — 8 Seiten
Aufgrund seiner besonderen Stellung und Machtposition 
sind aus steuerlicher Sicht beim GesellschafterGeschäfts
führer eine Vielzahl von Besonderheiten zu beachten, auch 
weil diese steuerlich sowohl Arbeitnehmer als auch Gesell
schafter sind. Zusätzlich muss hinsichtlich der Gesellschaf
terstellung danach unterschieden werden, ob sie beherr
schende Gesellschafter sind oder nicht. Das neue Merkblatt 
bringt die wesentlichsten Besonderheiten und Fallstricke 
beim GesellschafterGeschäftsführer auf den Punkt.

Software im Ertrag- und Umsatzsteuerrecht  
— Nr. 1899 — Stand: 07/2020 — 10 Seiten
Software ist urheberrechtlich geschützt und tritt in sehr 
unterschiedlichen Erscheinungsformen auf. Da viele steuer
liche Tatbestände zwischen Dienstleistung, Veräußerung 
und Rechteüberlassung/Lizenz unterscheiden, ergeben sich 
mitunter schwierige Einordnungsfragen. Das neue Merkblatt 
gibt einen Überblick zu den rechtlichen Grundlagen und 
erläutert, wie typische Geschäftsvorfälle bilanzsteuerlich, 
für Zwecke des Steuerabzugs gem. § 50a EStG und der Hin
zurechnung gem. § 8 Nr. 1 GewStG sowie umsatzsteuerlich 
zu beurteilen sind.

Unternehmensverkauf  
— Nr. 1047 — Stand: 09/2020 — 14 Seiten
Die Kommentierte Checkliste bietet Ihnen die Möglichkeit, 
sich optimal auf den Unternehmensverkauf eines Mandan
ten vorzubereiten. Sie betrachtet den Verkaufsvorgang aus 
Sicht des Verkäufers und berücksichtigt dessen Interessen
lage. Sie als Berater behalten so alle entscheidenden Fakto
ren im Blick und können Ihre Mandanten erfolgreich dabei 
unterstützen, das gewünschte Verkaufsergebnis zu erzielen.

Möglichkeiten, Gesellschaften zu beenden, wie z. B. 
Anwachsung, Liquidation und Verschmelzung  
— Nr. 1820 — Stand: 09/2020 — 18 Seiten
Regelmäßig ergeben sich in der Praxis Notwendigkeiten, 
Gesellschaften zu beenden. Unter bestimmten Vorausset
zungen können eine Verschmelzung oder eine Anwachsung 
kostengünstige Alternativen zur endgültigen Gesellschafts
beendigung (Liquidation) darstellen. Die Kommentierte 
Checkliste wägt für Sie die Vor und Nachteile ab und 
behandelt die entscheidenden zivil und steuerrechtlichen 
Aspekte.

Investitionsabzugsbetrag und Sonderabschreibung — 
Steuergestaltungsmöglichkeiten nutzen  
— Nr. 1622 — Stand: 09/2020 — 8 Seiten
Für kleine und mittlere Unternehmen bieten die Regelungen 
zum Investitionsabzugsbetrag und zu den Sonderabschrei
bungen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Das aktuali
sierte Merkblatt zeigt Ihnen anschaulich auf, was dabei zu 
beachten ist.

 » Ehe und Familie

Lohnsteuerklassenwahl — Optimierungsmöglich-
keiten — Nr. 1856 — Stand: 10/2020 — 10 Seiten
Der Lohnsteuerklassenwechsel ist ein beliebtes Instrument, 
um bei Ehegatten ein erhöhtes Nettoentgelt zu erzielen. 
Mit einer vermeintlich günstigeren Steuerklassenkombina
tion gehen aber häufig Steuernachzahlungen einher. Diese 
werden von den Mandanten schnell als finanzielle Mehrbe
lastung empfunden. Rein steuerlich betrachtet, wäre es für 
die Liquiditätsplanung demnach durchaus empfehlenswert, 
die Steuerklassenkombination IV/IV beizubehalten. Welche 
außersteuerlichen Folgewirkungen ein Steuerklassenwech
sel jedoch auslösen und inwieweit hier gestalterisch durch 
Steuer berater und Mandanten gehandelt werden kann, 
verdeutlicht dieses Merkblatt.

Steuerliche Förderung von Familie und Kindern  
— Nr. 1694 — Stand: 07/2020 — 12 Seiten
Für Familien bestehen unzählige Möglichkeiten Steuern 
zu mindern. Alle relevanten gesetzlichen Tatbestände und 
typische Gestaltungen mit Angehörigen im Blick zu behal
ten, ist eine echte Herausforderung. Nicht zuletzt sorgen 
der Gesetzgeber und eine lebhafte Rechtsprechung für 
stets neuen Beratungsbedarf. Unser aktualisiertes Merk
blatt stellt überblicksartig die einkommensteuerlichen 
Förderungen sowie die Begünstigungen im Erbschaft und 
Schenkungsteuerrecht dar und gibt wertvolle Hinweise zu 
individuellen Steuergestaltungen mit Kindern.

Die Steuerberatervergütung 2020 ist ab sofort erhältlich!ISBN 978-3-946883-25-8
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 » CoronaPandemie
Die CoronaPandemie ist längst nicht überstanden — im 
Gegenteil: sie nimmt gerade noch einmal richtig Fahrt auf. 
Die langfristigen Folgen für die Wirtschaft sind weiterhin 
kaum abschätzbar. Viele Unternehmen leiden seit Mona
ten unter erheblichen Umsatzeinbußen und können sich 
nur mithilfe staatlicher Unterstützungsmaßnahmen über 
Wasser halten. In dieser Krisensituation sind Sie als Berater 
besonders gefragt. Auf https://www.dwsverlag.de/produkte/
produktkategorien/coronavirus.html haben wir zahlreiche 
Produkte für Sie zusammengestellt, die Sie in dieser beson
deren Situation unterstützen.

Finanzhilfen/Überbrückungshilfe II
Im Zuge der CoronaPandemie hat die Bundesregierung ein 
umfangreiches Konjunkturpaket beschlossen. Teil dieses 
Pakets war die sog. Überbrückungshilfe I. Inzwischen wurde 
ein Folgeprogramm, die Überbrückungshilfe II, auf den Weg 
gebracht.

Corona-Krise — Finanzhilfen für Kleinstbetriebe, 
kleine und mittelgroße Unternehmen (PDF)  
— Nr. 1934.1 — Stand: 10/2020 — 6 Seiten
Mit diesem Merkblatt erhalten Sie einen kompakten Über
blick sowohl über die steuerlichen Maßnahmen der Bun
desregierung zur Abmilderung der Folgen der Pandemie als 
auch über die aktuellen Möglichkeiten für Unternehmen, 
Finanzmittel zu erhalten.

Corona-Überbrückungshilfe II für KMU —  
Das müssen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und 
vereidigte Buchprüfer wissen  
— Nr. 1058.1 — Stand: 10/2020 — 6 Seiten
Auch zur Beantragung der Überbrückungshilfe II ist zwingend 
ein Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder vereidigter Buch
prüfer oder Rechtsanwalt (sog. prüfender Dritter) heranzuzie
hen. Wir möchten Sie bei dieser Aufgabe sinnvoll unterstüt
zen: Diese Kommentierte Checkliste sorgt dafür, dass Sie als 
Berater alle wesentlichen Punkte zur Beantragung der neuen 
Überbrückungshilfe kennen und im Blick behalten.

Corona-Überbrückungshilfe II für KMU —  
Das müssen Mandanten wissen (PDF)  
— Nr. 1059.1 — Stand: 10/2020 — 4 Seiten
Die Kommentierte Checkliste unterstützt Sie dabei, alle 
relevanten Informationen von Ihren Mandanten zu erfragen. 
Sie können das 4seitige Papier ausdrucken oder per Mail an 
Ihre Mandanten weiterleiten.

Insolvenzantragspflicht

Corona-Krise — Insolvenzantragspflicht — Was ist zu 
tun? (PDF) — Nr. 1931.1 — Stand: 10/2020 — 4 Seiten
Welche Fristen und Regelungen gelten aktuell bzgl. der 
Insolvenzantragspflicht? Wie muss sich die Unternehmens
leitung in dieser Krise verhalten? Und welche Initiativen hat 
der Gesetzgeber ergriffen, um die Auswirkungen der Krise 

zu lindern oder ihnen zu begegnen? Antworten auf diese und 
weitere aktuelle Fragen rund um die Insolvenzantragspflicht 
finden Mandanten, kompakt aufbereitet, in diesem Merkblatt.

Lohnfortzahlung und Kurzarbeitergeld
Um die Belastungen der CoronaPandemie für Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber abzufedern, hat das Bundeskabinett die 
Verlängerung des erleichterten Zugangs zum Kurzarbei
tergeld beschlossen. Zudem werden Anreize geschaffen, 
die Zeit der Kurzarbeit in Weiterbildung zu investieren. Die 
folgenden Merkblätter wurden dahingehend aktualisiert und 
halten alle Informationen für Sie bereit, die Sie zur Beantra
gung und zum Bezug von Kurzarbeitergeld wissen sollten.

Corona-Krise — Lohnfortzahlung während der Krise 
(PDF) — Nr. 1930.1 — Stand: 10/2020 — 5 Seiten
Muss der Arbeitgeber die Vergütung grundsätzlich wei
ter an die Mitarbeiter zahlen, wenn sein Unternehmen 
auf Anordnung einer Behörde den Betrieb einschränken 
oder gar schließen muss? Haben Arbeitnehmer Anspruch 
auf Lohnfortzahlung, wenn sie unter Quarantäne gestellt 
wurden oder aufgrund von Kita und Schulschließungen ihre 
Kinder zu Hause betreuen müssen und nicht arbeiten gehen 
können? Das aktualisierte Merkblatt beantwortet die wich
tigsten Praxisfragen und erläutert Rechte und Pflichten für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Corona-Krise — Kurzarbeitergeld — Praxishinweise 
für Unternehmen und Kanzleien (PDF)  
— Nr. 1929.1 — Stand: 09/2020 — 4 Seiten
In diesem Merkblatt informieren wir Sie kompakt und über
sichtlich darüber, welche Voraussetzungen für die Beantra
gung von Kurzarbeitergeld vorliegen müssen und wie sich 
das Verfahren für Unternehmen im Einzelnen gestaltet.

Corona-Krise — FAQ zum Kurzarbeitergeld (PDF)  
— Nr. 1941.1 — Stand: 10/2020 — 8 Seiten
Bis zu welcher Höhe darf der Arbeitgeber Zuschüsse zum 
Kurzarbeitergeld an die Mitarbeiter zahlen? Was geschieht, 
wenn der Arbeitnehmer während der Kurzarbeit erkrankt? 
Wie errechnet sich der Zuschuss zur Krankenversicherung 
bei einem privat versicherten Arbeitnehmer? Was gilt bei 
Urlaub? Muss das Arbeitsverhältnis vor der Kurzarbeit über 
einen Mindestzeitraum bestanden haben? Was gilt bei einem 
befristeten Arbeitsverhältnis, was bei geringfügig Beschäf
tigten und Auszubildenden? In diesem Merkblatt werden die 
häufigsten Fragen zum Kurzarbeitergeld gesammelt beant
wortet. Es kann als Ergänzung zum DWSMerkblatt Nr. 1929.1 
„CoronaKrise — Kurzarbeitergeld — Praxishinweise für 
Unternehmen und Kanzleien“ genutzt werden.

Neue und aktualisierte Produkte 
zur Corona-Krise 1

INHALT

1. Vorbemerkung

2. Darf der Arbeitgeber Aufstockungsbeträge zum Kurzarbei

tergeld an die Mitarbeiter zahlen?

3. Wie viel Aufstockungsbetrag zum Kurzarbeitergeld kann 

vom  Arbeitgeber gezahlt werden?

4. Erfolgt ab einer bestimmten Höhe des Aufstockungs

betrages eine Kürzung des Kurzarbeitergeldes?

5. Kann der Arbeitnehmer im Rahmen von Kurzarbeit einen 

steuerfreien Zuschuss von 1.500 € erhalten?

6. Darf der Arbeitnehmer zum Kurzarbeitergeld in einer 

anderen Tätigkeit hinzuverdienen?

7. Wie erfolgt die lohnsteuerliche Behandlung des 

Auf stockungsbetrages zum Kurz arbeitergeld?

8. Wie erfolgt die sozialversicherungsrechtliche Behandlung 

des Aufstockungsbetrages?

9. Was ist bei einer Kurzarbeit auf null?

10. Was ist zu beachten, wenn der Arbeitnehmer vor Bezug des 

Kurzarbeitergeldes erkrankt ist?

11. Was geschieht, wenn der Arbeitnehmer während der 

Kurzarbeit erkrankt?

12. Wie ist das Kurzarbeitergeld steuerrechtlich zu 

 betrachten?

13. Hat das Kurzarbeitergeld Auswirkungen auf die Kranken

versicherungspflicht?

14. Wie errechnet sich der Zuschuss zur Krankenversicherung 

bei einem privat versicherten Arbeitnehmer?

15. Hat das Kurzarbeitergeld Aus wirkungen auf die Sozial

versicherung?

16. Wie erfolgt die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge 

an den Arbeitgeber ab 2020?

17. Gibt es Besonderheiten beim Bezug von Elterngeld?

18. Wirkt sich Kurzarbeit auf das Mutterschaftsgeld aus?

19. Was gilt für geringfügig beschäftigte Mitarbeiter?

20. Kurzarbeit in der Berufsausbildung

21. Was gilt bei einem befristeten  Arbeitsverhältnis?

22. Was ist bei vorhandenen Überstunden zu beachten?

23. Muss erst der Urlaub eingesetzt werden, bevor Kurzarbeit 

gewährt werden kann?

24. Was gilt bei einem Arbeitnehmer, der bereits eine 

Kündigung erhalten hat?

25. Kann während der Kurzarbeit gekündigt werden?

26. Was gilt bei Urlaub des Mitarbeiters während der 

Kurzarbeit?

27. Welche Lohnsteuerabzugsmerkmale sind maßgeblich für 

die Berechnung des Ist und SollEntgelts?

28. Was gilt, wenn nur ein Ehegatte den Kinderfreibetrag 

eingetragen hat? Gilt trotzdem der höhere Leistungssatz?

29. Was geschieht, wenn ein Rentenantrag gestellt wird?

30. Kann man auch Antrag auf halbe Stunden KuG stellen oder 

gelten nur volle Stunden?

31. Muss Kurzarbeit für alle Mitarbeiter eingeführt werden?

32. Können Ansprüche auf Kurzarbeitergeld gepfändet 

werden?

33. Kann Kurzarbeitergeld vom Arbeitnehmer zurückgefordert 

werden?

34. Kann Kurzarbeitergeld vom Arbeitgeber zurückgefordert 

werden?

35. Was gilt für Rentner in einem Arbeitsverhältnis?

36. Was gilt bei mitarbeitenden Ehegatten und Familien

angehörigen?

37. Muss das Arbeitsverhältnis vor der Kurzarbeit über einen 

Mindestzeitraum bestanden haben?

38. Fazit

1. VORBEMERKUNG

Die Corona-Krise stellt auch Mitarbeiter von Entgeltabteilungen 

und Steuerberatern in Lohnsachen vor große Herausforderun-

gen. Dies gilt umso mehr, wenn für die Mitarbeiter Kurzarbeit 

angeordnet werden und entsprechend Kurzarbeitergeld bean-

tragt werden muss. Für viele Unternehmen ist das eine einma-

lige und erstmalige Situation. Gerade deshalb gibt es auch bei 

Arbeitgebern und genauso bei Mitarbeitern etliche Fragen. Die 

Regelungen zur Gewährung des Kurzarbeitergeldes finden sich in 

den §§ 95 ff SGB III. Vor allem die Beantragung und Berechnung 

des Kurzarbeitergeldes im Einzelfall führen in der Praxis aber zu 

unterschiedlichsten Fragestellungen.

In diesem Merkblatt werden die häufigsten aktuellen Fragen zum 

Kurzarbeitergeld gesammelt beantwortet. Es kann als Ergänzung 

zum DWS-Merkblatt Nr. 1929 „Corona-Krise — Kurzarbeiter-

geld — Praxishinweise für Unternehmen und Kanzleien“ genutzt 

werden, das grundlegende Hinweise zum Kurzarbeitergeld gibt 

und erläutert, welche Voraussetzungen für die Beantragung von 

Kurzarbeitergeld vorliegen müssen und wie sich das Verfahren 

für Unternehmen grundlegend gestaltet.
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1. VORBEMERKUNG
Das Coronavirus hat Deutschland und die Wirtschaft mittlerweile 
fest im Griff. Firmen erleiden zunehmend erhebliche Umsatzein-
bußen, Aufträge bleiben aus und Arbeitsplätze drohen wegzufal-
len. Unternehmen haben in dieser schweren Zeit aufgrund einer 
kurzfristigen Gesetzesänderung die Möglichkeit, unter erleichter-
ten Bedingungen Kurzarbeit einzuführen.
Die Bundesregierung hat im Eilverfahren die Regelungen für die 
Kurzarbeit verändert. Die Kurzarbeit entlastet die Unternehmen 
schnell von Personalkosten, wenn Produktion oder Veranstaltun-
gen vorübergehend ausgesetzt werden müssen.

Kurzarbeit kann eine echte Chance für Unternehmen darstellen, 
um zusammen mit ihren Beschäftigten nach der Krise unmittel-
bar wieder durchzustarten und liquide zu bleiben.
Welche Voraussetzungen für die Beantragung von Kurzarbeiter-
geld vorliegen müssen und wie sich das Verfahren für Unter-
nehmen im Einzelnen gestaltet, wird im vorliegenden Beitrag 
erläutert.

2. WICHTIGE FAKTEN ZUR KURZARBEIT
2.1 Was ist Kurzarbeit?Kurzarbeitergeld (KUG) wird bei Erfüllung der in §§ 95 bis 109 
SGB III genannten Voraussetzungen gewährt, wenn in Betrie-
ben oder Betriebsabteilungen die regelmäßige, betriebsübliche 
wöchentliche Arbeitszeit infolge wirtschaftlicher Ursachen oder 
eines unabwendbaren Ereignisses vorübergehend verkürzt wird. 
Sinn und Zweck des Kurzarbeitergeldes ist es, betriebsbedingte 
Kündigungen zu vermeiden. Für die Dauer der Kurzarbeit können 
die betroffenen Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld beziehen, sofern 
die sozialrechtlichen Voraussetzungen nach §§ 95 ff. SGB III 
vorliegen. Bei der Kurzarbeit verringert der Arbeitgeber nach 
einer Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer oder dem Betriebsrat 
die Arbeitszeit.

Die Arbeitszeit kann dabei teilweise oder auch um bis zu 100 % 
verringert werden. Die Beschäftigten erhalten in dieser Zeit ei-
nen Ausgleich von der Bundesagentur für Arbeit aus Mitteln der 
Arbeitslosenversicherung.

Die Kurzarbeit ist mithin eine Art „Teilarbeitslosigkeit“, die 
die Vorteile bietet, dass der Arbeitsplatz erhalten bleibt und 
Unternehmen eine flexible Handhabung ermöglicht wird. Sofern 
sich die Lage wieder stabilisiert hat und neue Aufträge eingehen, 
kann die Arbeit schnell und unbürokratisch wieder aufgenommen 
werden.

2.2 Welche Betriebe können Kurzarbeit einführen?Kurzarbeit können alle gewerblichen Unternehmen beantragen, 
mithin auch Betriebe, die kulturellen oder sozialen Zwecken 
dienen. Kurzarbeit ist nicht von der Größe des Unternehmens 
abhängig.
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1. EINFÜHRUNG

Die Folgen der COVID-19-Pandemie und der mit ihr verbundenen 

Einschränkungen des öffentlichen Lebens treffen jeden Ein-

zelnen, nicht zuletzt aber die Wirtschaft. Viele Unternehmen — 

 große wie kleine — sind von massiven Einnahmeverlusten betrof-

fen, deren Ende noch immer nicht abzusehen ist. Die Ausgaben 

für Mitarbeiter, Mieten und andere Festkosten bleiben jedoch 

unverändert. Die Krise im Großen wird damit für viele wirtschaft-

lich Tätige zur existenziellen Unternehmenskrise.

Befindet sich aber das Unternehmen in der Krise, stellen sich 

unweigerlich Fragen nach einer möglichen Insolvenz. Das gilt 

insb. dort, wo es die Leitung des Unternehmens nicht selbst in 

der Hand hat, über das Ja oder Nein eines Insolvenzantrags 

frei zu entscheiden, sondern wo das Gesetz unter bestimmten 

Voraussetzungen den Gang zum Insolvenzgericht verlangt — es 

also eine gesetzliche Insolvenzantragspflicht gibt. Aber auch 

darüber hinaus sind mit der Insolvenzreife eines Unternehmens 

Handlungs- und Unterlassungspflichten verbunden, deren Nicht-

einhaltung empfindliche Sanktionen nach sich ziehen kann.

Was bedeutet also die durch die COVID-19-Pandemie bewirkte 

und weiterhin andauernde wirtschaftliche Krise für die Insolvenz-

antragspflicht? Wie muss sich die Unternehmensleitung in dieser 

Krise verhalten? Und welche Initiativen hat der Gesetzgeber 

ergriffen, um die Auswirkungen der Krise zu lindern oder ihnen 

zu begegnen?

2. GRUNDLAGEN

2.1 Welche Unternehmen sind insolvenzantragspflichtig?

Von der Insolvenzantragspflicht erfasst sind alle juristischen 

Personen sowie alle Personenhandelsgesellschaften, bei denen 

der persönlich haftende Gesellschafter keine natürliche Person 

ist (§ 15a Abs. 1 und Abs. 2 InsO bzw. § 42 Abs. 2 BGB). Insb.:

 — die Gesellschaft mit beschränkter Haftung einschl. der Unter-

nehmergesellschaft (mit beschränkter Haftung),

 — die Aktiengesellschaft,

 — die Kommanditgesellschaft auf Aktien,

 — die eingetragene Genossenschaft,

 — die GmbH (oder UG) & Co. KG, aber auch

 — der eingetragene Verein und

 — die Stiftung bürgerlichen Rechts.

2.2 Wann besteht die Insolvenzantragspflicht?

Der Insolvenzantrag ist ohne schuldhaftes Zögern, spätestens 

aber drei Wochen nach Eintritt der Insolvenzreife, d. h. nach Ein-

tritt der Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung, zu stellen 

(§ 15a Abs. 1 Satz 1 InsO).

2.2.1 Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens

Ein Unternehmen ist zahlungsunfähig, wenn es nicht in der Lage 

ist, seine fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen (§ 17 Abs. 2 Satz 1 

InsO).

Das steht jedenfalls dann fest, wenn das Unternehmen aus 

Mangel an Zahlungsmitteln seine Zahlungen eingestellt hat (§ 17 

Abs. 2 Satz 2 InsO), also mangels ausreichender liquider Mittel 

überhaupt keine Rechnungen mehr begleichen kann. Nach der 

Rechtsprechung genügt für eine Zahlungseinstellung in diesem 

Sinne allerdings schon die tatsächliche Nichtzahlung eines 

erheblichen Teils der fälligen Verbindlichkeiten (näher dazu DWS- 

Merkblatt Nr. 1678 „Pflichten des GmbH-Geschäftsführers in der 

Unternehmenskrise“, dort unter 3.1.1).

Liegt keine Zahlungseinstellung vor, ist von Zahlungsunfähig-

keit dann auszugehen, wenn das Verhältnis zwischen liquiden 

Mitteln und den Zahlungseingängen innerhalb von drei Wochen 

zu den fälligen und innerhalb von drei Wochen fällig werden-
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1. VORBEMERKUNG

Das Coronavirus ist auch in den Unternehmen angekommen und 
stellt Arbeitgeber und Arbeitnehmer vor große Herausforde-
rungen. Die Umsätze und Aufträge gehen bei vielen Arbeitge-
bern zurück. Stornierungen von laufenden Aufträgen und auch 
Lieferengpässe führen dazu, dass Arbeitnehmer nicht mehr so 
beschäftigt werden können wie bisher. Zudem sind viele Arbeit-
nehmer von Kita- und Schulschließungen betroffen, sodass sie 
ihre Tätigkeiten nicht ausüben können. Das alles führt zur Frage, 
was der Arbeitgeber hinsichtlich der Lohnfortzahlung während 
des durch das Virus verursachten Krisenfalls beachten muss. 
Muss der Arbeitgeber die Vergütung grundsätzlich weiter an die 
Mitarbeiter zahlen, wenn sein Unternehmen auf Anordnung einer 
Behörde den Betrieb einschränken oder gar schließen muss? 
Haben Arbeitnehmer Anspruch auf Lohnfortzahlung, wenn sie 
unter Quarantäne gestellt wurden oder aufgrund von Kita- und 
Schulschließungen ihre Kinder zu Hause betreuen müssen und 
nicht arbeiten gehen können? Das Merkblatt „Corona-Krise — 
Lohnfortzahlung während der Krise“ beantwortet diese Fragen 
und erläutert Rechte und Pflichten für Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer.

2. SCHLIESSUNG DES UNTERNEHMENS

Schließt der Arbeitgeber seinen Betrieb freiwillig, um seine 
Mitarbeiter aufgrund des Verdachts einer Infizierung mit dem 
Coronavirus zu schützen, behalten die Arbeitnehmer grundsätz-
lich ihren Vergütungsanspruch. Durch die Schließung sind die Ar-

beitnehmer zwar von ihrer Arbeitsleistung befreit (soweit nicht 
auf eine Tätigkeit im Homeoffice ausgewichen werden kann), der 
Arbeitgeber muss jedoch weiter die Vergütung zahlen. 

Wird der Betrieb aufgrund einer behördlichen Maßnahme ge-
schlossen, sind Arbeitnehmer von ihrer Pflicht zur Arbeitsleis-
tung befreit, sofern z. B. keine Tätigkeit im Homeoffice möglich 
ist. Der Arbeitgeber ist aber weiterhin zur Vergütungszahlung 
verpflichtet. Hier ist ggf. zu prüfen, ob erst Überstunden und 
Urlaub abgebaut werden können. 

HINWEIS Der Bund und die Bundesländer haben Programme 
beschlossen, die den Unternehmen und auch Soloselbstständi-
gen die Liquidität erhalten sollen. Neben Darlehen über Haus-, 
Bürgschafts- und KfW-Banken sind auch Zuschüsse vorgese-
hen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Die näheren 
Informationen und Beantragungswege sind i. d. R. auf der Inter-
netseite des jeweiligen Wirtschaftsministeriums zu finden.

Ein Entschädigungsanspruch des Arbeitgebers, insb. aus dem 
Infektionsschutzgesetz, besteht insoweit nicht. Ein solcher liegt 
lediglich dann für den Arbeitnehmer vor, wenn dieser aufgrund 
von behördlich angeordneter Quarantäne einem Beschäftigungs-
verbot unterliegt. Hierzu folgen Ausführungen weiter unten. Der 
Arbeitgeber sollte prüfen, ob er ggf. die Mitarbeiter auf Kurz-
arbeit setzen kann. Im schlechtesten Fall muss er betriebsbe-
dingte Kündigungen prüfen.

3. BEANTRAGUNG VON KURZARBEITERGELD

3.1 Allgemeines
Nach §§ 95 ff. SGB II besteht für Arbeitnehmer ein Anspruch auf 
Kurzarbeitergeld, wenn aufgrund einer entsprechenden Rechts-
grundlage im Arbeitsvertrag, in einer Betriebsvereinbarung oder 
im Tarifvertrag Kurzarbeit im Betrieb angeordnet werden kann. 
Voraussetzung hierfür ist ein erheblicher Arbeitsausfall. Der 
Arbeitsausfall kann wirtschaftliche Gründe haben oder auf einem 
„unabwendbaren Ereignis“ beruhen. Die Verbreitung des Corona-
virus mit erheblichem Krankenstand im Betrieb oder Auswirkun-
gen auf Lieferkette und Produktion kann ein solches unabwendba-
res Ereignis darstellen. Ebenso sind behördliche Schließungen ein 
unabwendbares Ereignis. Wirtschaftliche Gründe sind Arbeitsaus-
fall, Auftrags- oder Nachfragerückgänge oder erhöhte Stornierun-
gen oder Verschiebungen von Aufträgen.

3.2 Anordnung von Kurzarbeit
Der Arbeitgeber kann Kurzarbeit nicht einseitig anordnen. Dies 
geht nur mit Zustimmung jedes einzelnen Arbeitnehmers oder 
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1. EINLEITUNG
Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise machen sich 
bereits bemerkbar. Insb. kleine und mittelgroße Unternehmen lei-

den unter den finanziellen Einschnitten und sehen ihre Existenz 

gefährdet. Die Einnahmen erholen sich nur langsam, die laufen-
den Kosten bleiben hingegen in unveränderter Höhe bestehen. 
Die Bundesregierung hat hierzu massive Unterstützung ohne 
Begrenzung versprochen. Dieses Merkblatt gibt Ihnen einen 
Überblick sowohl über die steuerlichen Maßnahmen als auch 
über die Möglichkeiten, Finanzmittel zu erhalten.2. STEUERLICHE LIQUIDITÄTSHILFENIm Rahmen des von der Bundesregierung ergriffenen „Schutz-

schildes für Beschäftigte und Unternehmen“ wurden steuerliche 

Erleichterungen verabschiedet, um unbilligen Härten entgegen-
zuwirken. Die Abstimmungen mit den Ländern hat das Bun-
desministerium der Finanzen übernommen und am 19.03.2020 
dazu ein entsprechendes Schreiben veröffentlicht.1 Die darin 
festgehaltenen Maßnahmen haben Einfluss auf Stundungen, 
Anpassungen der Vorauszahlungen und mögliche Vollstreckungs-

maßnahmen.

2.1 StundungenStundungen von Ansprüchen aus den Steuerschuldverhältnissen 

können von Finanzbehörden gem. § 222 AO gewährt werden. 
Grundsätzlich ist eine Stundung nur möglich, wenn die Einzie-
hung eine erhebliche Härte für den Steuerpflichtigen darstellen 

würde.

Steuerpflichtige, die von der Corona-Krise unmittelbar und nicht 

unerheblich betroffen sind, können einen Antrag auf Stundung 
der bis zu diesem Zeitpunkt bereits fälligen oder fällig werden-
den Steuern beantragen. Dies gilt für fällige Steuern bis zum 
31.12.2020 und unter Darlegung der persönlichen Verhältnisse. 
Die Finanzbehörden sind dazu angehalten, bei der Prüfung der 
Voraussetzungen auf die besondere Krisensituation zu achten 
und keine strengen Anforderungen zu stellen. Was genau unter 
„unmittelbar und nicht unerheblich getroffen“ zu verstehen ist, 

wird nicht näher definiert. Das BMF-Schreiben weist abschlie-
ßend darauf hin, dass lediglich mittelbar Betroffene die allgemei-

nen Grundsätze gegen sich gelten lassen müssen.1 BMF-Schreiben v. 19.03.2020, IV A 3 — S 0336/19/10007 :002, BStBl. I.
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Rechnungsanschrift: (möglichst Stempelabdruck)

KundenNr. (soweit vorhanden)

Nr.

         Expl. 1740 Umsatzsteuer bei Rechnungen — Hinweise für die Rechnungsausstellung und -prüfung (10 Seiten)
         Expl. 1957 Umsatzsteuerliche Nachweispflichten beim Verkauf ins Ausland — innergemeinschaftliche Lieferungen (8 Seiten)
         Expl. 1947 Umsatzsteuerliche Nachweispflichten beim Verkauf ins Ausland — Ausfuhrlieferungen (8 Seiten)
         Expl. 1735 Innergemeinschaftliche Reihengeschäfte — Grundlagen und Praxishinweise zu umsatzsteuerlichen Regelungen (8 Seiten)
         Expl. 1926 Kleinunternehmen im Umsatzsteuerrecht (6 Seiten)
         Expl. 1897 Umsatzsteuer bei Reiseleistungen — § 25 UStG (8 Seiten)
         Expl. 1834 Einzelaufzeichnungspflicht bei Kassen — (elektronische Registrierkassen und offene Ladenkassen)  

bei Buchführungspflicht und EÜR (6 Seiten)
         Expl. 1679 Kasseneinnahmen — Fehler vermeiden! Wichtige praktische Hinweise für Betriebe mit hohen Bareinnahmen (6 Seiten)
         Expl. 1116H Erläuterungen zur Kassenabstimmung mit Zählprotokoll für Registrierkassen (6 Seiten)
         Expl. 1906 Friseur- und Kosmetiker-Beratung — Kassenführung und Betriebsprüfung (10 Seiten) 
         Expl. 1817 Geldwäscheprävention in Steuerberaterkanzleien (4 Seiten) 
         Expl.  1798 Geldwäscheprävention bei kleinen und mittleren Unternehmen (6 Seiten) 
         Expl.  1626 Verluste bei Kapitalgesellschaften (8 Seiten) 
         Expl.  1920 Steuerliche Besonderheiten beim Gesellschafter-Geschäftsführer (8 Seiten) 
         Expl.  1899 Software im Ertrag- und Umsatzsteuerrecht (10 Seiten) 
         Expl.  1622 Investitionsabzugsbetrag und Sonderabschreibung — Steuergestaltungsmöglichkeiten nutzen (8 Seiten) 
         Expl.  1856 Lohnsteuerklassenwahl — Optimierungsmöglichkeiten (10 Seiten)
         Expl.  1694 Steuerliche Förderung von Familie und Kindern (12 Seiten) 

>>  Kommentierte Checklisten
         Expl. 1031 Umwandlung einer persönlichen Beteiligung in eine Kapitalgesellschaftsstruktur — mit dem Holdingkonzept 

Steuern sparen (16 Seiten)
1 Expl. 25,21 €

         Expl. 1047 Unternehmensverkauf (14 Seiten) 1 Expl. 23,53 €
         Expl. 1820 Möglichkeiten, Gesellschaften zu beenden wie z. B. Anwachsung, Liquidation und Verschmelzung (18 Seiten) 1 Expl. 26,05 € 

>> Vordruck
         Expl. 1116 Kassenabstimmung mit Zählprotokoll für Registrierkassen (1 Seite)  50 Expl. 18,50 €

100 Expl. 29,00 €

>> Produkte zum Thema CoronaKrise und zum Konjunkturpaket — PDFDatei
Bestellen Sie Ihre PDFDatei direkt im OnlineShop: https://www.dwsverlag.de/produkte/produktkategorien/coronavirus.html

Merkblätter
(Nettopreise: 2 — 3 Seiten 27,10 €/Expl. | 4 — 5 Seiten 36,45 €/Expl. | 6 — 7 Seiten 45,79 €/Expl. | 8 — 9 Seiten 55,14 €/Expl. | 10 — 12 Seiten 73,83 €/Expl.)

1934.1 Corona-Krise — Finanzhilfen für Kleinstbetriebe, kleine und mittelgroße Unternehmen (6 Seiten)
1931.1 Corona-Krise — Insolvenzantragspflicht — Was ist zu tun? (4 Seiten)
1930.1 Corona-Krise — Lohnfortzahlung während der Krise (5 Seiten)
1929.1 Corona-Krise — Kurzarbeitergeld — Praxishinweise für Unternehmen und Kanzleien (4 Seiten)
1941.1 Corona-Krise — FAQ zum Kurzarbeitergeld (8 Seiten)
1962.1 (Wieder)Anhebung der Umsatzsteuer — Zur Steuersatzanhebung zum 01.01.2021 (10 Seiten)

Weitere Produktvarianten (Print mit Eindruck der Kanzleidaten, PDFDatei mit Kanzleidaten) finden Sie im Onlineshop www.dwsverlag.de.

Kommentierte Checklisten

1058.1 Corona-Überbrückungshilfen II für KMU — Das müssen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buch-
prüfer wissen (6 Seiten)

1 Expl. 45,79 €

1059.1 Corona-Überbrückungshilfen II für KMU — Das müssen Mandanten wissen (4 Seiten) 1 Expl. 100,00 €

Alle angegebenen Preise sind (soweit nicht anders bezeichnet) Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer plus Porto und Verpackung. Lieferbedingungen: Die angebotenen 
Mengen sind Mindestbestellmengen. Zahlungsausgleich 14 Tage nach Rechnungserhalt ohne Abzug. Gerichtsstand ist Berlin. Bitte teilen Sie uns Ihre EMailAdresse mit, damit 
wir Sie über Aktualisierungen und Neuerscheinungen informieren können.

EMail:

Ort/Datum:  Unterschrift: 
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>> Merkblätter (DIN A4 | Mindestabnahmemenge 2 Expl.)

Expl. ab 2 Expl. ab 5 Expl. ab 10 Expl. ab 50 Expl.

Nettopreise bei  4 Seiten je 5,14 € je 2,34 € je 1,64 € je 1,33 €
Nettopreise bei  6 Seiten je 6,07 € je 3,27 € je 2,29 € je 1,68 €
Nettopreise bei  8 Seiten je 7,24 € je 3,74 € je 2,48 € je 2,04 €
Nettopreise bei 10 Seiten je 8,41 € je 4,21 € je 2,71 € je 2,41 €
Nettopreise bei 12 Seiten je 9,35 € je 4,58 € je 2,90 € je 2,56 €
Nettopreise bei 14 Seiten je 10,51 € je 4,95 € je 3,13 € je 2,92 €
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